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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Packung, insbe-
sondere Zigarettenpackung, aus mindestens einem 
Zuschnitt aus Verpackungsmaterial zur Umhüllung 
eines Packungsinhalts. Weiterhin betrifft die Erfin-
dung Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von 
Packungen.
[0002] Bei Zigarettenpackungen besteht zuneh-
mend Bedarf einer Sicherung gegen Diebstahl. Der 
Erfindung liegt demnach die Aufgabe zugrunde, eine 
Packung, insbesondere Zigarettenpackung, vorzu-
schlagen, die gegen Diebstahl gesichert ist.
[0003] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfin-
dungsgemäße (Zigaretten-)Packung durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet: 

a) am Zuschnitt ist mindestens ein aktivierbares 
und deaktivierbares, elektronisches bzw. elektro-
magnetisches Sicherungsorgan angebracht,
b) das Sicherungsorgan ist an dem Zuschnitt vor 
Umhüllung des Packungsinhalts angebracht.

[0004] Elektronische Sicherungsorgane sind in ver-
schiedenen Ausführungen bekannt. Alle Ausführun-
gen beruhen auf dem Prinzip, an der Ware ein Siche-
rungsetikett zu befestigen, das Schleusen am Aus-
gang eines Geschäfts anspricht, wenn das Etikett 
nicht deaktiviert worden ist. Eine Deaktivierung er-
folgt vielfach durch einen Magnetstift an der Kasse 
beim Bezahlen. Die bekannten Sicherungsorgane 
bzw. -etiketten werden üblicherweise außen an Pa-
ckungen angebracht. Erfindungsgemäß ist vorgese-
hen, dass bereits das Verpackungsmaterial, nämlich 
eine Materialbahn oder vorgefertigte Zuschnitte, mit 
den Sicherungsorganen versehen werden, und zwar 
derart, dass diese innerhalb der Packung, also ver-
deckt, angeordnet sind. Eine weitere Besonderheit 
besteht darin, dass bei Sicherungsorganen aus meh-
reren, insbesondere aus zwei Sensoren bzw. Sen-
sorkomponenten so an der Packung bzw. dem Ver-
packungsmaterial angebracht werden, dass die Sen-
soren bzw. Komponenten vor Fertigstellung der Pa-
ckung voneinander getrennt sind und durch den Falt-
prozess eines Zuschnitts in die zur Wirksamkeit des 
Sicherungsorgans erforderliche Relativstellung zu-
einander gebracht werden. Die Sensoren bzw. Kom-
ponenten können erfindungsgemäß durch Bedru-
cken des Verpackungsmaterials, insbesondere von 
Zuschnitten aus dünnem Karton, angebracht werden. 
Es werden demnach metallische Sensoren auf das 
Verpackungsmaterial durch Drucktechnik aufge-
bracht.
[0005] Für die Fertigung von insbesondere Zigaret-
tenpackungen wird erfindungsgemäß ein Verfahren 
vorgeschlagen, bei dem die Anbringung von Siche-
rungsorganen an der Zigarettenpackung in den Ferti-
gungsprozess der Packung integriert ist, und zwar 
insbesondere bei der Anbringung einer Außenumhül-
lung aus Folie. Erfindungsgemäß ist ein entspre-
chend ausgebildetes Sicherungsorgan im Bereich ei-

nes Aufreißstreifens für die Außenumhüllung ange-
bracht, nämlich zwischen Aufreißstreifen einerseits 
und Außenumhüllung andererseits.
[0006] Eine Besonderheit sind Aktivierungs- und 
Kontrollorgane im Bereich der Verpackungsmaschi-
ne zur Sicherstellung der Funktionalität von Siche-
rungsorganen an Packungen. Die erfindungsgemäße 
Vorrichtung ist im Bereich der Bewegungsbahn des 
Verpackungsmaterials, insbesondere einer Material-
bahn mit mehreren Organen zum Aktivieren, Deakti-
vieren und zur Zustandskontrolle der Sicherungsor-
gane versehen.
[0007] Weitere Merkmale der Erfindung werden 
nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen von 
Packungen, Verfahren und Vorrichtung näher erläu-
tert. Es zeigt:
[0008] Fig. 1 eine Packung, nämlich Klappschach-
tel für Zigaretten, in perspektivischer Darstellung,
[0009] Fig. 2 einen ausgebreiteten Zuschnitt für 
eine Packung gemäß Fig. 1,
[0010] Fig. 3 einen Innenzuschnitt für eine Packung 
gemäß Fig. 1,
[0011] Fig. 4 eine Klappschachtel für Zigaretten ei-
ner anderen Ausführung in perspektivischer Darstel-
lung,
[0012] Fig. 5 einen Zuschnitt für die Packung ge-
mäß Fig. 4,
[0013] Fig. 6 eine Verpackungsmaschine in sche-
matischer Seitenansicht,
[0014] Fig. 7 einen Ausschnitt der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 6 in vergrößertem Maßstab,
[0015] Fig. 8 eine Einzelheit der Fig. 7, nämlich ein 
Ausschnitt VIII, in vergrößertem Maßstab,
[0016] Fig. 9 die Einzelheit gemäß Fig. 8 in verän-
derter Stellung von Einzelheiten.
[0017] Gemäß Fig. 1 bis Fig. 5 geht es um die Aus-
gestaltung von Packungen 10, und zwar von Zigaret-
tenpackungen des Typs Klappschachtel bzw. Hinge 
Lid. Eine derartige Packung 10 besteht standardmä-
ßig aus einem Zuschnitt in der Form von Fig. 2. Des 
Weiteren gehört zum Aufbau der Packung 10 ein In-
nenzuschnitt bzw. eine Innenumhüllung aus Stanniol 
oder Papier in der Ausführung der Fig. 3.
[0018] Die Packung 10 ist mit Organen bzw. Senso-
ren zur Sicherung gegen Diebstahl ausgerüstet. Bei 
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis Fig. 3 sind 
Sicherungsorgane 11 vereinfacht, symbolhaft durch 
eine Linie dargestellt. In der Praxis kann es sich da-
bei um jedes geeignete Sicherungssystem auf der 
Grundlage elektronischer oder (elektro-)magneti-
scher Arbeitsweise handeln. Die Packung 10 ist mit 
mindestens einem Sicherungsorgan 11 ausgestattet, 
welches von Haus aus aktiviert oder nicht aktiv ist. 
Besonders vorteilhaft sind draht- bzw. streifenförmige 
Sensoren, die aus zwei (Metall-)Legierungen beste-
hen. Die beiden Legierungen stehen in einer Wech-
selwirkung zueinander und sprechen bei vorheriger 
Aktivierung auf Schleusen am Ausgang eines Ge-
schäfts an.
[0019] Die Sicherungsorgane 11 sind innerhalb der 
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Packung angeordnet oder mindestens von Teilen der 
Packung verdeckt. Fig. 2 zeigt vorteilhafte Möglich-
keiten für die Anbringung des Sicherungsorgans 11. 
Die Sicherungsorgane 11 sind an der Innenseite des 
Zuschnitts angebracht. Die Beispiele beziehen sich 
auf eine standardmäßige Ausbildung der Packung 
10, bestehend aus Schachtelteil 12 und Deckel 13. 
Der einstückige Zuschnitt (Fig. 2) ist so aufgebaut, 
dass eine Schachtel-Vorderwand 14, eine Boden-
wand 15, eine Schachtel-Rückwand 16, eine De-
ckel-Rückwand 17, eine Stirnwand 18 und eine De-
ckel-Vorderwand 19 in Längsrichtung des Zuschnitts 
aufeinander folgen und durch längs- und quergerich-
tete Faltlinien voneinander sowie von Faltlappen ab-
gegrenzt sind. An der freien Seite der Deckel-Vorder-
wand 19 ist ein Deckel-Innenlappen 20 angebracht, 
der bei der fertigen Packung gegen die Innenseite 
der Deckel-Vorderwand 19 umgefaltet ist.
[0020] An den vorgenannten Wandungen sind seit-
liche Faltlappen angebracht, nämlich äußere 
Schachtel-Seitenlappen 21, innere Schachtel-Seiten-
lappen 22 sowie korrespondierende Deckel-Seiten-
lappen 23 und 24. Die Schachtel-Seitenlappen 21, 22
einerseits sowie Deckel-Seitenlappen 23, 24 ande-
rerseits bilden Schachtel-Seitenwände 25 bzw. De-
ckel-Seitenwände 26.
[0021] Gemäß Fig. 2 sind optimale Positionen für 
das Sicherungsorgan 11 die (Innenseite) der De-
ckel-Vorderwand 19, und zwar an einem dem De-
ckel-Innenlappen 20 zugekehrten Rand, so dass letz-
terer das Sicherungsorgan 11 bei fertiger Packung 
verdeckt. Alternativ kann ein Sicherungsorgan 11
(mittig) im Bereich der Stirnwand 18 des Deckels, 
oder – in aufrechter Stellung – an der Schach-
tel-Rückwand 16, an der Bodenwand 15 oder an ei-
ner der äußeren Schachtel-Seitenlappen 21 ange-
bracht sein. Vorteilhaft ist eine Positionierung des Si-
cherungsorgans 11 im Bereich eines bei derartigen 
Packungen üblicherweise vorhandenen Barcodes 
27. Dieses ist im vorliegenden Falle an der Außensei-
te der Schachtel-Seitenwand 25 bzw. des Schach-
tel-Seitenlappens 21 angebracht. Das Sicherungsor-
gan 11 ist im Bereich des Barcodes 27 innenseitig po-
sitioniert, also hier an der Innenseite des äußeren 
Schachtel-Seitenlappens 21 und damit zwischen 
zwei miteinander verklebten Faltlappen.
[0022] Alternativ können Sicherungsorgane 11 an 
dem Innenzuschnitt (Fig. 3) angebracht sein, zweck-
mäßigerweise an dessen Außenseite. Bei dem ge-
zeigten Beispiel ist ein aufrechtes Sicherungsorgan 
im Bereich einer Innen-Rückwand 28 des Innenzu-
schnitts angebracht. Vorteilhaft ist ein quergerichte-
tes Sicherungsorgan 11 im Bereich eines Flaps 29, 
also eines von dem Innenzuschnitt mittels querge-
richteter Perforationslinie 30 abtrennbaren Lappens.
[0023] Eine weitere vorteilhafte Alternative ist in 
Fig. 1 angedeutet und nachfolgend näher beschrie-
ben. Ein Sicherungsorgan 11 ist hier an einer Außen-
umhüllung 31 angebracht, und zwar im Bereich eines 
Aufreißstreifens 32. Das langgestreckte, drahtähnli-

che Sicherungsorgan 11 ist zwischen der Außenum-
hüllung 31 und dem Aufreißstreifen 32 angebracht, 
wobei das Sicherungsorgan durch den mittels Kle-
bung oder durch thermisches Siegeln an der Außen-
umhüllung 31 fixierten Aufreißstreifen 32 gehalten 
wird.
[0024] Die Sicherungsorgane 11 werden – bis auf 
das Ausführungsbeispiel der Fig. 1 – vor Fertigstel-
lung der Packung bzw. vor Einleitung von Faltvorgän-
gen an dem Verpackungsmaterial angebracht, und 
zwar entweder an den einzelnen Zuschnitten (Fig. 2) 
oder an einer Materialbahn zum Herstellen von Zu-
schnitten aus dünnem Material, zum Beispiel der In-
nenumhüllung gemäß Fig. 3. Die Sicherungsorgane 
11 können im Bereich der Verpackungsmaschine po-
sitioniert werden. Insbesondere bei anderweitig vor-
gefertigten Zuschnitten gemäß Fig. 2 können die Si-
cherungsorgane 11 vorteilhafterweise unmittelbar am 
Herstellungsort positioniert werden, so dass komplett 
mit einem Sicherungsorgan 11 versehene Zuschnitte 
der Verpackungsmaschine zur Verfügung gestellt 
werden.
[0025] Das Ausführungsbeispiel der Fig. 4 und 
Fig. 5 betrifft ebenfalls eine (Zigaretten-)Packung 10
des Typs Klappschachtel. Bei diesem Beispiel wer-
den Sicherungsorgane 11 eingesetzt, die aus zwei 
(oder mehr) zusammenwirkenden Teilorganen bzw. 
Sensoren bestehen. Diese sind an der Packung bzw. 
am Zuschnitt gemäß Fig. 5 so angebracht, dass die 
Sensoren ursprünglich im Abstand voneinander an 
unterschiedlichen Teilen des Zuschnitts angebracht 
sind. Erst durch die Herstellung der Packung 10, also 
durch den Faltprozess, gelangen die einander zuge-
ordneten Sensoren in die für die Funktion des Siche-
rungsorgans erforderliche Relativstellung. Im Bereich 
des Deckels 13 ist bei diesem Beispiel ein erster Sen-
sor 33 im Bereich des Deckel-Innenlappens 20 posi-
tioniert. Ein zweiter, zugeordneter Sensor 34 ist an 
der Deckel-Vorderwand 19 angebracht. Die Relativ-
stellung der Sensoren 33 und 34 zueinander ist so 
gewählt, dass diese nach Falten des Deckel-Innen-
lappens 20 in die für die Funktion erforderliche Rela-
tivstellung zueinander gelangen, nämlich insbeson-
dere aneinander liegen. Bei dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel besteht der erste Sensor 33 aus einem 
dünnen amorphen Metallband. Der Sensor 34 be-
steht aus zwei im Abstand voneinander angeordne-
ten Metallplättchen mit dauermagnetischen Eigen-
schaften.
[0026] Bei einer weiteren Ausführung sind in glei-
cher Weise wie die Sensoren 33, 34 ausgebildete 
Sensoren 58, 59 des Sicherungsorgans 11 im Be-
reich der Seitenlappen, nämlich der Schachtel-Sei-
tenlappen 21, 22 angeordnet. Bei der Herstellung der 
Packung 10 gelangen die Schachtel-Seitenlappen 
21, 22 zur Überdeckung zur Bildung der Schach-
tel-Seitenwand 25. Dadurch gelangen die Sensoren 
58, 59 in die korrekte Relativstellung zueinander.
[0027] Bei dem auch in Fig. 5 gezeigten weiteren 
Ausführungsbeispiel sind Sensoren 35, 36 ebenfalls 
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im Bereich von Schachtel-Seitenlappen 21, 22 ange-
bracht und gelangen durch die Faltung in die erfor-
derliche Relativstellung zueinander. Dieses Siche-
rungsorgan 11 arbeitet mit einem dünnen hartmagne-
tischen Streifen als Sensor 35 und einem dünnen, 
amorphen Streifen als Sensor 36. Dieser wird bei der 
gezeigten Ausführung eines akustomagnetischen Si-
cherungsorgans 11 auch als Resonator bezeichnet 
und zur Aktivierung magnetisiert. Das aus den Sen-
soren 35, 36 bestehende Sicherungsorgan 11 ist bei 
diesem Ausführungsbeispiel im Bereich eines Bar-
codes 27 positioniert, kann demnach mit Ablesen des 
Barcodes 27 deaktiviert werden.
[0028] Die Sensoren 33..36 und 58, 59 können je 
nach Funktion auf der bedruckten, äußeren Seite des 
Zuschnitts oder an der Innenseite angebracht sein. 
Bei entsprechender Funktion können die Sensoren 
so positioniert sein, dass sie nach dem Faltprozess in 
einer für die Funktion erforderlichen Relativstellung 
zueinander liegen, jedoch durch eine Lage des Ver-
packungsmaterials voneinander getrennt sind, wenn 
dies die Funktion erfordert.
[0029] Bei dem Beispiel der Fig. 5 sind die im Be-
reich des Deckels 13 angeordneten Sensoren 33, 34
sind beide an der Innenseite des Zuschnitts ange-
bracht. Die Sensoren 58, 59 der Deckel-Seitenlap-
pen 21, 22 befinden sich einerseits an der Außensei-
te des Zuschnitts, nämlich der Sensor 58 am innen-
liegenden Schachtel-Seitenlappen 22. Der Sensor 59
ist an der Innenseite des äußeren Schachtel-Seiten-
lappens 21 positioniert. Gleiches gilt für die Sensoren 
35 und 36. Alle Sensoren 33..36, 58, 59 können bzw. 
sind – soweit fertigungstechnisch möglich – durch 
Aufdrucken auf das Verpackungsmaterial bzw. auf 
den Zuschnitt angebracht, also insbesondere durch 
Aufdrucken von metallischen Streifen bzw. Flächen. 
Die Sensoren 33..36, 58, 59 werden demnach bei der 
Fertigung des Zuschnitts angebracht.
[0030] Sind Sicherungsorgane 11 bzw. Sensoren an 
dünnwandigem, als Materialbahn zur Verfügung ste-
hendem Verpackungsmaterial angebracht, ist es vor-
teilhaft, die Sicherungsorgane 11 im Bereich einer 
Verpackungsmaschine anzubringen. Fig. 6 zeigt als 
Ausführungsbeispiel eine Verpackungsmaschine 
zum Anbringen der Außenumhüllung 31 aus dünner 
Folie an im Übrigen fertigen Packungen 10. Ein Zu-
schnitt der Außenumhüllung 31 wird im Bereich einer 
Zuschnittstation 37 für je eine Packung bereitgestellt. 
Die Fertigstellung der Außenumhüllung 31 durch 
Faltschritte und Siegelung erfolgt im Bereich eines 
Faltrevolvers 38. An diesen schließt eine horizontale 
bzw. geradlinige Packungsbahn 39 für die aus dem 
Faltrevolver 38 ausgeschobenen Packungen 10 an.
[0031] Die Zuschnitte für die Außenumhüllung 31
werden von einer fortlaufenden Materialbahn 40 aus 
Folie abgetrennt. Diese wird von einer Bobine 41 ab-
gezogen und über Umlenkrollen einer Fadenstation 
42 zugeführt. In deren Bereich wird der Aufreißstrei-
fen 32 als fortlaufender schmaler Materialstreifen an 
die Materialbahn 40 angelegt und mit dieser durch 

Klebung verbunden. Der Aufreißstreifen 32 wird von 
einer Fadenbobine 43 abgezogen.
[0032] Ein Sicherungsorgan 11 wird bei diesem 
Ausführungsbeispiel an der Außenumhüllung 31 an-
gebracht, bevor diese mit der Packung 10 verbunden 
wird. Konkret geht es um die Anbringung eines lang-
gestreckten, dünnen, drahtförmigen Sicherungsor-
gans 11 im Bereich zwischen Aufreißstreifen 32 und 
Außenumhüllung 31. Außen ist das Sicherungsorgan 
11 durch den Aufreißstreifen 32 abgedeckt, der zu-
gleich als Fixierungsmittel für das Sicherungsorgan 
11 dient.
[0033] Die Fadenstation 42 ist in Fig. 8 und Fig. 9
im Detail und in vergrößertem Maßstab gezeigt. Die 
Materialbahn 40 weist Druckmarken (nicht gezeigt) 
auf, die von einem Druckmarkenleser 44 abgetastet 
werden zur Steuerung der Zufuhr des Aufreißstrei-
fens 32 und insbesondere des Sicherungsorgans 11. 
Dieses wird positionsgenau im Bereich einer An-
drückwalze 45 in den keilförmigen Spalt zwischen 
Materialbahn 40 und Aufreißstreifen 32 eingeführt, 
mitgenommen und fixiert. Der Aufreißstreifen 32 wird 
dabei um die Andrückwalze 45 herumgeführt.
[0034] Das drahtförmige Sicherungsorgan 11 wird 
durch eine Zuführeinheit 46 vorbereitet und positi-
onsgenau zugeführt. Das Sicherungsorgan 11 wird 
von einem fortlaufenden Materialstreifen 47 stück-
weise abgetrennt. Der drahtförmige Materialstreifen 
47 wird einem Trennaggregat mit Schneidwalzen 48, 
49 zugeführt. Diese sind angetrieben und dienen zu-
gleich als Vorzugwalze. Der Materialstreifen 47 wird 
vor den Schneidwalzen 48, 49 über ein Führungsor-
gan gelenkt, nämlich über eine Führungsrolle 50, die 
von dem Materialstreifen 47 mindestens einmal voll-
ständig umschlungen ist. Im Anschluss an die Füh-
rungsrolle 50 gelangt der Materialstreifen 47 in einen 
Führungskanal 51, der auf die Schneidwalzen 48, 49
ausgerichtet ist. Der Führungskanal 51 ist im An-
schluss an die Schneidwalzen 48, 49 fortgesetzt, so 
dass die abgetrennten Sicherungsorgane 11 durch 
ein starres, bogenförmig gestaltetes Führungsorgan 
aufgrund des Vorschubs durch die Schneidwalzen 
48, 49 in die Position zwischen Materialbahn 40 und 
Aufreißstreifen 32 eingeführt und von diesen mitge-
nommen werden.
[0035] Im Anschluss an die Fadenstation 42 wird 
demnach eine mit funktionsfähigen Sicherungsorga-
nen 11 versehene Materialbahn 40 der Zuschnittsta-
tion 37 zugeführt. Auf dem Weg zu der Zuschnittsta-
tion werden die Sicherungsorgane 11 hinsichtlich des 
Vorhandenseins und der Funktionsfähigkeit über-
prüft. Zu diesem Zweck wird die Materialbahn 40 an 
Prüforganen vorbeibewegt. Diese sind jeweils im Be-
reich eines vertikalen Förderabschnitts der Material-
bahn 40 positioniert.
[0036] Ein erstes Organ ist ein Aktor 52, der die vor-
beibewegten Sicherungsorgane 11 aktiviert, insbe-
sondere – soweit zutreffend – magnetisiert. Im An-
schluss an den Aktor 52 folgt ein Prüfsensor 53, der 
die Aktivierung der Sicherungsorgane 11 erkennt und 
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somit prüft.
[0037] In einem weiteren vertikalen Förderabschnitt 
wird die Materialbahn 40 an einem Deaktivierungsor-
gan 54 vorbeibewegt. Dieser hat die Aufgabe, die be-
reits aktivierten Sicherungsorgane 11 zu deaktivie-
ren, also unwirksam zu machen. Das Ergebnis des 
Deaktivierungsorgans 54 wird anschließend durch 
ein Kontrollorgan überprüft, nämlich durch einen 
Prüfsensor 55.
[0038] Im Bereich der Zuschnittstation 37 werden 
demnach Zuschnitte zur Verfügung gestellt, die mit 
hinsichtlich der Funktion überprüften, aber deaktivier-
ten, also neutralen Sicherungsorganen 11 versehen 
sind. Die Zuschnitte werden sodann um die Packun-
gen 10 herumgefaltet. Nach Verlassen des Faltrevol-
vers 38 werden die Packungen 10 an weiteren Orga-
nen vorbeigeführt, nämlich zunächst an einem weite-
ren Aktor 56 und danach an einem Prüfsensor 57 zur 
Kontrolle der Aktivierung, wenn diese veranlasst wur-
de. In diesem Bereich wird festgelegt, ob das Siche-
rungsorgan 11 der Packung 10 entsprechend dem 
Wunsch des jeweiligen Kunden aktiviert ist oder un-
aktiv bleibt. Letzteres ist beispielsweise für den Ver-
trieb über Kioskgeschäfte oder über Automaten er-
wünscht.
[0039] Soweit Sicherungsorgane 11 so ausgebildet 
sind, dass eine Bewegung (Schwingung) eines Sen-
sors beim Aktivieren und/oder beim Ansprechen in ei-
ner Schleuse erforderlich sind, können entsprechen-
de Sensoren an dem Verpackungsmaterial vor dem 
Verpackungsprozess mit Hilfe von überdeckenden, 
zum Beispiel klebenden Folien angebracht sein.

Patentansprüche

1.  Packung, insbesondere Zigarettenpackung 
aus mindestens einem Zuschnitt aus Verpackungs-
material zur Umhüllung eines Packungsinhalts, ge-
kennzeichnet durch folgende Merkmale:  
a) am Zuschnitt ist mindestens ein aktivierbares und 

Bezugszeichenliste

10 Packung
11 Sicherungsorgan
12 Schachtelteil
13 Deckel
14 Schachtel-Vorderwand
15 Bodenwand
16 Schachtel-Rückwand
17 Deckel-Rückwand
18 Stirnwand
19 Deckel-Vorderwand
20 Deckel-Innenlappen
21 Schachtel-Seitenlappen (außen)
22 Schachtel-Seitenlappen (innen)
23 Deckel-Seitenlappen
24 Deckel-Seitenlappen
25 Schachtel-Seitenwand
26 Deckel-Seitenwand
27 Barcode
28 Innen-Rückwand
29 Flap
30 Perforationslinie
31 Außenumhüllung
32 Aufreißstreifen
33 Sensor
34 Sensor
35 Sensor
36 Sensor
37 Zuschnittstation
38 Faltrevolver
39 Packungsbahn
40 Materialbahn
41 Bobine
42 Fadenstation
43 Fadenbobine
44 Druckmarkenleser
45 Andrückwalze
46 Zuführeinheit
47 Materialstreifen
48 Schneidwalze
49 Schneidwalze
50 Führungsrolle
51 Führungskanal
52 Aktor
53 Prüfsensor
54 Deaktivierungsorgan
55 Prüfsensor
56 Aktor
57 Prüfsensor
58 Sensor
59 Sensor
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deaktivierbares elektronisches bzw. elektromagneti-
sches Sicherungsorgan (11) angebracht,  
b) das Sicherungsorgan (11) ist an dem Zuschnitt vor 
Umhüllung des Packungsinhalts angebracht.

2.  Packung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sicherungsorgan (11) an einer In-
nenseite des Zuschnitts bzw. der Packung ange-
bracht ist.

3.  Packung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei Zigarettenpackungen mit In-
nenumhüllung und Außenpackung, nämlich Klapp-
schachtel oder Weichbecher, ein Sicherungsorgan 
(11) am Innenzuschnitt angebracht ist oder am Zu-
schnitt der Packung (10).

4.  Packung nach Anspruch 1 oder einem der wei-
teren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei 
einer Klappschachtel ein Sicherungsorgan (11) an ei-
ner Stirnwand (18) oder an einer Schachtel-Rück-
wand (16) oder an einer Bodenwand (15) oder zwi-
schen zwei aneinanderliegenden und miteinander 
verbundenen Faltlappen, insbesondere Schach-
tel-Seitenlappen (21, 22) bzw. Deckel-Vorderwand 
einerseits und Deckel-Innenlappen (20) andererseits 
angebracht ist.

5.  Packung nach Anspruch 1 oder einem der wei-
teren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei 
Sicherungsorganen (11) aus mindestens zwei zu-
sammenwirkenden Sensoren (33, 34; 35, 36; 58, 59) 
jeweils ein Sensor an einem Faltlappen und ein ande-
rer, zugeordneter Sensor an einem anderen Faltlap-
pen angebracht ist, derart, dass die einander zuge-
ordneten Sensoren (33, 34; 35, 36; 58, 59) nach dem 
Falten, insbesondere bei fertiger Packung (10) in 
funktionell erforderlicher Relativstellung zueinander 
positioniert sind.

6.  Packung nach Anspruch 1 oder einem der wei-
teren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sicherungsorgane (11) bzw. deren Sensoren (33, 34; 
35, 36; 58, 59) durch Aufdrucken, insbesondere von 
metallischen Flächen, am Verpackungsmaterial, ins-
besondere an einem Zuschnitt für Klappschachteln, 
angebracht sind.

7.  Packung nach Anspruch 1 oder einem der wei-
teren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Außenumhüllung (31) aus Folie, insbesondere 
für eine Zigarettenpackung des Typs Klappschachtel, 
mit einem Sicherungsorgan (11) versehen ist, vor-
zugsweise ein streifen- bzw. drahtförmiges Siche-
rungsorgan (11) im Bereich zwischen der Außenum-
hüllung (31) und einem an dieser angebrachten Auf-
reißstreifen (32).

8.  Packung nach Anspruch 1 oder einem der wei-
teren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein 

Sicherungsorgan (11) bzw. ein Sensor desselben im 
Bereich eines außen an der Packung (10) ange-
brachten Barcodes (27) positioniert ist.

9.  Verfahren zum Herstellen von Packungen (10), 
insbesondere Zigarettenpackungen, aus mindestens 
einem Zuschnitt, gekennzeichnet durch folgende 
Merkmale:  
a) der Zuschnitt wird in ungefaltetem Zustand an ei-
ner Innenseite mit einem Sicherungsorgan (11) oder 
mit zwei Sensoren (33, 34; 35, 36; 58, 59) zur Bildung 
eines Sicherungsorgans (11) versehen,  
b) der Zuschnitt wird sodann um einen Packungsin-
halt herumgefaltet, derart, dass bei Sicherungsorga-
nen (11) aus zwei Sensoren (33, 34; 35, 36; 58, 59) 
die einander zugeordneten Sensoren in einer funkti-
onell erforderlichen Relativstellung zueinander ange-
ordnet sind.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei Verwendung von dünnem, bahn-
förmigem Verpackungsmaterial Sicherungsorgane 
(11) bzw. Sensoren (33, 34; 35, 36; 58, 59) im Be-
reich einer Verpackungsmaschine an einer fortlau-
fenden Materialbahn (40) des Verpackungsmaterials 
positionsgerecht angebracht und sodann Zuschnitte 
zur Umhüllung von Packungen (10) abgetrennt wer-
den.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Sicherungsorgane (11) 
bzw. deren Sensoren (33, 34; 35, 36; 58, 59) durch 
Kleben, thermisches Siegeln oder durch Aufdrucken 
am Zuschnitt bzw. an der Materialbahn (40) ange-
bracht werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 9 oder einem der 
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
bei der Herstellung einer Materialbahn (40) aus Folie 
mit einem Aufreißstreifen (32) als Außenumhüllung 
(31) einer Packung (10) im Bereich einer Fadenstati-
on (42} zum Anlegen eines fortlaufenden Aufreiß-
streifens (32) an die fortlaufende Materialbahn (40) 
ein insbesondere drahtförmiges Sicherungsorgan 
(11) im Bereich der Fadenstation (42) zugeführt und 
zwischen Materialbahn (40) und Aufreißstreifen (32) 
eingelegt wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 9 oder einem der 
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
Verpackungsmaterial, insbesondere eine mit Siche-
rungsorganen (11) bestückte Materialbahn (40) im 
Bereich der Verpackungsmaschine überprüft wird 
hinsichtlich des Vorhandenseins und der Funktion 
der Sicherungsorgane (11), wobei zuerst die durch 
die Materialbahn (40) transportierten Sicherungsor-
gane (11) aktiviert, sodann die Aktivierung überprüft, 
danach deaktiviert und die Deaktivierung überprüft 
wird.
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14.  Verfahren nach Anspruch 13 oder einem der 
weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
nach dem Deaktivieren der hinsichtlich der Funktion 
geprüften Sicherungsorgane (11) Zuschnitte von der 
Materialbahn (40) abgetrennt und Packungen (10) 
eingehüllt werden und dass danach ggf. die in bzw. 
an den Packungen (10) angebrachten Sicherungsor-
gane (11) erneut aktiviert werden und deren Aktivie-
rung überprüft wird.

15.  Vorrichtung zum Herstellen von Packungen, 
insbesondere Zigarettenpackungen, mit einer Auße-
numhüllung (31) aus Folie und einem an dieser ange-
brachten Aufreißstreifen (32), dadurch gekennzeich-
net, dass im Bereich einer Fadenstation (42} zum An-
bringen des Aufreißstreifens (32) an einer fortlaufen-
den Materialbahn (40) eine Zuführeinheit (46) ange-
ordnet ist zum Zuführen von langgestreckten, insbe-
sondere drahtförmigen Sicherungsorganen (11) der-
art, dass diese zwischen Materialbahn (40) und Auf-
reißstreifen (32) im Bereich der Zusammenführung 
einschiebbar sind.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sicherungsorgane (11) im 
Bereich der Zuführeinheit (46) von einem fortlaufen-
den, insbesondere drahtförmigen Materialstreifen 
(47) abtrennbar und der Materialbahn (40) zuführbar 
sind.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 15 oder einem 
der weiteren Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass einer mit Sicherungsorganen (11) versehenen 
Materialbahn (40) im Bereich der Verpackungsma-
schine Aktivierungsorgane, Prüforgane und Deakti-
vierungsorgane zugeordnet sind, derart, dass die an 
der Materialbahn (40) angebrachten Sicherungsor-
gane (11) durch einen Aktor (52) aktivierbar, durch ei-
nen nachfolgenden Prüfsensor (53) hinsichtlich der 
Aktivierung überprüfbar, im Anschluss daran durch 
ein Deaktivierungsorgan (54) deaktivierbar und hin-
sichtlich der Deaktivierung durch einen Prüfsensor 
(55) überprüfbar sind, insbesondere im Bereich von 
vertikalen Förderabschnitten der Materialbahn (40).

18.  Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass nach Fertigstellung der Packung 
(10), insbesondere im Bereich einer geradlinigen Pa-
ckungsbahn (39), die Sicherungsorgane (11) durch 
einen Aktor (56) aktivierbar und die Aktivierung durch 
einen nachfolgenden Prüfsensor (57) überprüfbar ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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